
Vorwort

Das Gesetz über die Berufe in der medizinischen Technologie (MT-Berufe-Gesetz –
MTBG) ist als Art. 1 des Gesetzes zur Reform der technischen Assistenzberufe in der
Medizin und zur Änderung weiterer Gesetze (MTA-Reform-Gesetz) vom 24. Februar
2021 (BGBl. I S. 274) am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Medizinische Technologinnen und Medizinische Technolo-
gen (MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung –MTAPrV) vom 24. September 2021
(BGBl. I S. 4467) ist ebenfalls am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Das vorliegendeWerk
enthält neben dem Abdruck des MTBG auch die Begründungen zu den jeweiligen
Vorschriften. Auf eigenständige Kommentierungen durch den Verfasser dieses Werkes
ist bei denjenigen Vorschriften verzichtet worden, bei denen die Ausführungen in den
Begründungen bereits zum Verständnis der Vorschriften hinreichen. Gleiches gilt für
die MTAPrV. Das Werk versteht sich deshalb bis auf wenige Ausnahmen nicht als
rechtliche Kommentierung des MTBG und der MTAPrV. Es bietet vielmehr eine
systematische Aufbereitung der Begründungen. Damit soll den Nutzerinnen und
Nutzern dieses Werkes eine Handreichung zum Verständnis der neuen Vorschriften
des MTBG und der MTAPrV geboten werden.

Die 2. Auflage dieses Werkes (erstellt im Frühjahr 2024) enthält die zwischen-
zeitlichen Änderungen des MTBG und der MTAPrV. Die MTAPrV wurde durch
Art. 15 der Heilberufe-Prüfungsrechtsmodernisierungsverordnung vom 7. Juni 2023
(BGBl. I 2023 Nr. 148) in mehreren Vorschriften geändert. Umfangreiche Änderun-
gen wurden durch das Pflegestudiumstärkungsgesetz (PflStudStG) vom 12. Dezem-
ber 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 359) vorgenommen, so durch Art. 7 für das MTBG und
durch Art. 8 für die MTAPrV.

Dank gebührt auf Verlagsseite Frau Annette Xandry für das schnelle Ermöglichen
einer zweiten Auflage des 2022 erstmals erschienenen Werkes. Frau Melanie Christ-
ner danke ich für ihre Geduld und Akribie bei der technischen Umsetzung des
Manuskriptes.

Hamburg, im Juni 2024 Gerhard Igl
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